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Adresse des Antragstellers Datum: ………………………… 

Name: ..................................................................... 

Anschrift: ..................................................................... 

Telefon: ..................................................................... 
 Mir ist bekannt, dass mit der Angabe der Telefonnummer(n) mein Einverständnis zur Nutzung dieser Daten vorausgesetzt wird 
 und dass dieses Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

Kd.-Nr.: ..................................................................... 

A n t r a g 
auf Auswechselung / Auswechselung mit Umverlegung *) 

des vorhandenen Grundstücks- und Hausanschlusses für Trinkwasser 

Hiermit wird die Auswechselung/Umverlegung unseres Grundstücks- und/ oder Hausanschlusses 
für Trinkwasser * für das Grundstück 

................................................................................... 
b e a n t r a g t . 

Gemäß den gültigen Satzungen des WAZ Blankenfelde-Mahlow finanziert 

bei Auswechselung/Umverlegung des bereits vorhandenen Trinkwasseranschlusses infolge hohen 
Alters und/oder mangelhaften Zustandes der Rohrleitung  

a) der WAZ die Kosten des Grundstücksanschlusses im öffentlichen Bereich
(z.B. Straße, Weg, Platz) von der Wasserversorgungsleitung bis zur Grundstücksgrenze des
zu versorgenden Grundstücks

b) der Grundstückseigentümer die Kosten des Hausanschlusses von der Grundstücksgrenze,
die an den öffentlichen Bereich (z.B. Straße, Weg, Platz) grenzt, bis einschließlich des
Absperrventils nach dem Wasserzähler; der Wasserzähler gehört nicht zum Hausanschluss.
 Bei Auswechselung/Umverlegung trägt der Eigentümer die Kosten der Sperrung des
auszuwechselnden Trinkwasseranschlusses.

Die Kundenanlage wird von einem Fachbetrieb ausgeführt, der im Installationsverzeichnis 
des Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. Gesetzliche oder behördliche 
Bestimmungen sowie die anerkannten Regeln der Technik, insbesondere DIN 1988 und 
DVGW-Regelwerk, werden dabei eingehalten. Der Wasserzählereinbau erfolgt grundsätzlich 
durch die DNWAB im Auftrag des WAZ. 

Dieser Antrag gilt gleichzeitig als Auftrag an die bauausführende Fachfirma. 
Die Rechnungslegung zur Leistung von der Grundstücksgrenze bis einschließlich des 
Absperrventils nach dem Wasserzähler erfolgt direkt von der bauausführenden Fachfirma an 
den Antragsteller. 

............................................ 
Antragsteller - Unterschrift - 

G e n e h m i g u n g  des Grundstückseigentümers (nur falls abweichend vom Antragsteller) 

Name/Anschrift .................................................................................................................... 

Unterschrift/Datum .............................................................................................................. 

*) zutreffendes unterstreichen 
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